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689 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National rates (V.G.P.). 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1948; 
womit das Bundesgesetz vom 4. Juli 1947, 
B~ G .. BI. Nr. 183, über die Fürsorge für die 
Opfer des Kitmpfes um- ein freie~, demo
kratisches österreich und die Opfer politi
sche'r Verfolgung (Opferfürsorgegesetz) in 
der~ geltenden Fassung abgeändert und er
gänzt wird (2. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlo9s·en: 

Artikel I. 

Da:s 'Bundesgesetz vom 4. Jllli 1947 B. G. BI. 
Nr. 183, in .der.Fassung 'des Bundesg,e6,~tzes vom 
18. Dezemher 1947, B. G. BI. Nr. 29 ex 1948, 
wiJ1d aibgeände'ft, und ergänzt w~e folgt: 

1. Dem § 11, Ahs. (1), werden folglende weit'cre 
Z,iffern o.n:gdÜlg't: 

,,4. Ab 1. Oktober 1948 'Wird ,ein weite,r,er 
Teuerungszuschlag in der Höhe von 6 v. H.von 
der um ,den T,euerungszusch],ag nach Ziff,er 3 
vermehrten Unterhaltsrent,e gewährt. 

5. Ab 1~ .oktober 1948 kann an Opfer nach 
§ 1, Ah". (1), OFG.i47, ,soweit Sli'e 'Empfäng,er von 
Unterhaltsrenten nach Ziffer 2 s,ind, ein.e Er
nährungszulägein der Höhe von 34 S 'monat
lieh gewährt werden wenn ,eine solche von ihnen 
nicht ibereits auf Grund einer .ande~,en aesetz-

" lichen oder v'e'rtraglichen Bestimmung b-ezoO'en 
wird." . " 

2. Der § '11, Ahs. (2), hat ZU'Valuten: 
,,(2) Ube,r die Zuerkennunlg der Renten ente 

scheidet eine Kommission, die in jedem Bundes
),and heim Amt de'r' Landesreg,ier,ung aus Ver-
t'l"et,ern der Landesregierung, der Finanzverwal
tung. und Interes,senvertretern d~ Opfer gebiLd,et 

wird. Die Mitglieder dieser .Kommission werden 
auf V ürschhg ,des Bundesminist~riumsfülr sozia,le. 
VeTwaJtung vo!). -,der Bunde6regierung auf' die 
Dau·er von zwei Jahr,en bestellt." 

3. Der § 14 hat zu lauten: 

"Das Bundesministerium für soziale Verw\l
Itung kann sich bei GewahflUhig von Fürsorge
maßn,ahmen und Begün5ügungen ·der Mitwirkung 
der hehörd~l,i,chanlerk'ailla1Jten Selbs1thi:lf,eeinr,ich
lUngen d.er politisch Verfolgten bedienen." 

4. Der§ 17 hat zu lauten: 
,,(1) B,eim Bundesministerium für sozi,aie V,er

waltung wi,rd eine Kommission aus Vertretern 
der BundesministleIien für sozia.le. Verw.altung 
und für Finan:2len., sowie Interessen.vertr,etern de.r 
Opfer gebildCJt, ,deren Mitglieder von der Bun,de!S
regie ru n:g auf die Dauer von zwei Jahren be
steHt werd.en und -die mit der Aufgabe hetmut 
i~t, ,das Bundesmini5terium EHr soziale Verwa.l
tung bei ,der Durchführung dies,es Bundesgesetze" 
lJU heraten und d1e- Durchführung diese" ß.un:des
gesetze6 in sein·en AuswirKungen zu ühe'rwachen 
(Opfer,fünorgekommiS6ion). 

(2) .Den Vorsitz 1111 der iKomm~ls's,iion. führt ein 
Vertreter des Bund,esministe.riuffi's für soziale 
Verw,alrung. . 

(3) Die Geschiiftsordnung ,erläßt das Bundes~ 
ministerium :für sozia:1.e VerwaltlUng." 

Artikd II. 
1. D~'e ß.estimmungen dieses Bundesgesetzes 

treten rückwirk,end mit 1. Oktob-er 1948 in Kra,ft. 

2. Mit der Vonziehungdies,e.s, 'ß.ul1Jdesige,setzes 
~st .das Bunde6minis-te:rium für sozi,al<e Verw,altung 
im . Einvernehmen mit dem Bun,desminist~rium 
für Finanzen hetrout. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Zu § 11, Abs. (1), Ziffer'l, 'Ht. a und b, 
OFG.l47: Die Opfer- und Hinterbliebe
nenrenten werden nach' den jeweils für die 
Entschädigung qer Kriegsopfer des letzten 
Kriegesgeltenden Grundsatzen und Bestim
mungen und im Ausmaße der' für diese 
Kriegsopfer vorgesehenen Entschädigungs
leistungen gewährt. Die Gewährung, eines 
TeuerungszuschlageS. von 6 v. H. und einer 
Ernährungszulage ist d~her in den bezüg
lichen Bestimmungen des WFVG., bezie
hungsweise der bezüglichen Novelle hiezu 
bereits vorgesehen. Es erübrigt sich dem
nach, die Durchführung des Lohn- und 
Preisabkommens vorn 16. September 1948 
auf diese Renten im, Opferfürs,or,gegesetz 
gesondert vorzusehe,n. Hingegen ist es not
wendig" bei den 

Unterhalts renten des §' 11, Abs. (1), 
Ziffer 2, einen Teuerungszuschlag zu der 
Onterhaltsrente in Ziffer 2 und den Teue
rungszuschlag in ZiTfer 3\(nach der 1. Opfer
fürsorgegesetz-Novelle) in einer Ergän
zungsbestimmung zu § 11, Abs. (1), unter 
den neuen Ziffern 4 und 5 vorzusehen. 

Unter Ziffer 4 wird sohin ein weiterer 
Teuerungszuschlag von 6 v. H. auf die 
Summe der Unterhaltsrente vermehrt um 
den Teuerungszuschlag von 40 v. H. in 
Ziffer ~ vorgesehen. Unter Ziffer 5 wird 
die Bestimm:ung getroffen, daß an Opfer 
nach § 1, OFG.l47, eine Ernährungszulage 
in der Höhe von ,34 S monatlich, zu der 
Unterhaltsrente gewährt werden'· kann, 
wenn eine solche nicht bereits durch eine 
in Durchführung des Lohn- und Preisüber" 
einkommens vorn. 16. September 1948 ge
troffene Verfügung vorn Rentenempfänger 
aus einern anderen Titel bezogen wird. 

o 

Zu § 11, Abs. (2): Der erste Satz wurde 
entsprechend den bisherigen Erfahrungen 
den Erfordernissen angepaßt. Der ,zweite 
Satz "Je zwei Mitglieder (zwei Stellvertre
ter) dieser Kommission sind von der Lan
desregierung und der Finanzlandesdil'ektion, 
vier Mitglieder '(vier Stellvertreter) vorn 
Bund der politisch Verfolgten namhaft zu 

machen", wird zur Streichung beantragt. 
Durch diese Streichung wird es der Bun
desregierung möglich, den Kreis der Korn.; 
missionsmitglieder den jeweils gegebenen 
Bedürfnissen entsprechend zu erweitern 
oder auch einzusthiänken. 

Zu § 14: Durch Streichung der Worte 
"des Bundesverbandes der politisch Ver· 
folgten und" wird der Tatsache Rechnung' 
getragen, daß der genannte Bund am 
9. März 1948 behördlich aufgelöst und da
her e1ne Mitwirkung desselben unmöglich 
geworden ist. 

Zu § 17: Der erste Satz wurde entspre
chend den bisherigen Erfahrungen den Er
fordernissen angepll,ßt. 

_Der Abs. (2) "Für diese Kommission 
haben namhaft zu machen:' 

a) di~ Bundesministeri'en für soziale Ver- ' 
waltU1l'g und für Finanzen je zwei Ver
treter (zwei Stellvertreter); 

b) der Bund der politisch Verfolgten vier 
Vertreter (vier Stellvertreter)", 

wird gestrichen. Diese Streichung ennög
licht es der Bundesregie'rung, auch bei der: 
Opferfürsorgekommission den Kreis der 
Kommissionsmitglie,der den. Bedürfnissen 
entsprechend zu erweitern oder einzu
schränken, 
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